
 

 

ANTRAG  

 
 

Antrags-Nr.: 
AT/0171/2016-2021 

 

Antragsbearbeitung: 
Hildegard Winheim 

Aktenzeichen: 
FD I/1 020/70-6 

Antragsdatum: 
07.02.2021 

Eingang am: 
07.02.2021 

 
 
 
Mobile Toiletten für Kinderspielplätze in Niedernhausen 
 

Beratungsfolge Behandlung 

Gemeindevertretung öffentlich 
Bauausschuss öffentlich 
Haupt- und Finanzausschuss öffentlich 
Sozial-, Umwelt- und Klimaausschuss öffentlich 
Ortsbeirat Niedernhausen öffentlich 
Ortsbeirat Königshofen öffentlich 
Kinder- und Jugendvertretung öffentlich 
Ausländerbeirat öffentlich 
Beirat für Menschen mit Behinderungen öffentlich 

 
  

 
Antragsteller: 
 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen  
 
 
 
1. Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeindevorstand wird aufgefordert, für zwei Kinderspielplätze (Autal, UImenstraße) je 
eine mobile Toilettenkabine (z.B. von DIXI) anzumieten. Die Anmietung soll zunächst nur ab 
Anfang Mai bis Ende Oktober erfolgen.  
Danach soll eine Evaluierung der gewonnenen Erfahrungen auf diesen beiden Spielplätzen 
erfolgen. Basierend darauf ist durch die Gemeindevertretung auf Vorschlag des 
Gemeindevorstands zu entscheiden, ob und für welche Spielplätze für 2022 wieder eine 
Anmietung (möglicherweise für einen längeren Zeitraum) vorgenommen wird. 
 
 
 
2. Begründung: 

 
Nicht nur Familien mit kleinen Kindern, sondern auch Gruppen aus Krippen und Kitas 
verbringen viel Zeit - gerade in den Sommermonaten - auf den Kinderspielplätzen der 
Gemeinde. Bekanntlich verspüren gerade jüngere Kinder oft ein unhaltbares, dringendes 
Bedürfnis. Eine geeignete Abhilfe kann hier eine mobile Toilettenkabine schaffen.  
Die Mietkosten für eine mobile Toilettenkabine betragen nach einer ersten Recherche ca. € 
100,-- netto für 28 Tage bei einer wöchentlichen Reinigung. Eine Haftung der Gemeinde für 



Vandalismusschäden etc. besteht bei Abschluss einer optionalen Versicherung nicht. Die 
Gesamtkosten bis 31.10.2021 würden sich somit auf unter 1500 Euro belaufen.  
Die Finanzierung im Haushalt 2021 kann aus den eingesparten Pflegekosten der durch die 
Toiletten nicht mehr verunreinigten Grünflächen an diesen Spielplätzen erfolgen. 
 
 
 
3. Finanzierung: 
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